
Pfarrgemeinderat

blau = stimmberechtigt nach §18 Abs. 1 

grün = beratend nach §18 Abs. 2

Zusammensetzung
Leitender Pfarrer

der kanonischer Pfarrer 
bzw. Pfarradministrator

(der entsprechenden Pfarrei)

ein Mitglied aus der 

Kirchenverwaltung bzw. je ein aus 

jeder Kirchenverwaltung 

beauftragtes Mitglied

vom PGR berufene Personen 
(keine Begrenzung)

gemäß gültiger 

Wahlordnung gewählte 

Mitglieder 
(Anzahl wird vom bisherigen 

PGR festgelegt)

ein Mitglied des 

Pastoralteams

(durch dieses beauftragt)

vom PGR berufene Personen 
(begrenzte Zahl aufgrund der zwei 

Drittel Mehrheit der gewählten 

Mitglieder)

Vorstand

- zwei gleichberechtigte Vorsitzende (vom PGR gewählt)

- das Mitglied des Pastoralteams

- ggf. bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende (vom PGR gewählt)



Öffnung des Wahllokals
19. März 2022 20. März 2022 20. März 2022

Vorabendgottesdienst*
zusätzlich mindestens 30 Minuten

Wahltag
mindestens zwei Stunden

Abendgottesdienst*
zusätzlich mindestens 30 Minuten

* wenn dieser stattfindet

ein Wahllokal mehrere Wahllokale

eine Zeit + ein Ort

 ein Wählerverzeichnis
„klassisch“

verschiedene Zeiten + Orte

 ein Wählerverzeichnis
„fliegend“

selbe Zeit + verschiedene Orte

 Zuordnung Stimmbezirke

* wenn dieser stattfindet


